
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Unternehmer 
 
 
$1 Allgemeines 
 
(1) Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind in deutscher Sprache verfasst und können vom Kunden in seinen Arbeitsspeicher geladen 
werden. Auf Wunsch können sie tel. unter 05171/769501 bzw. unter der    E-Mail-Adresse: info@fischfutterhandel.de in digitaler oder 
schriftlicher Form angefordert werden. Sie werden dem Kunden zusätzlich bei jeder Warenlieferung ausgehändigt. 
(2) Die ladungsfähige Anschrift von AquaHobby Fischfutterhandel sowie der Vertretungsberechtigte von AquaHobby Fischfutterhandel 
können insbesondere der Rechnung entnommen werden. 
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Bestellers Lieferungen an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 
 
 
§ 2 Preise 
 
(1) Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf den Internetseiten im Händlerbereich dargestellt wurden. 
(2) Die Preise verstehen sich ab Betriebssitz (ex work / ab Werk) der Firma AquaHobby Fischfutterhandel exklusive Mehrwertsteuer ohne 
Kosten für Verpackung und Versand. 
 
§ 3 Vertragsschluss 
 
(1) Die Angebote von AquaHobby Fischfutterhandel auf der Website sind freibleibend. 
(2) Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Wir werden den Zugang der Bestellung des Kunden unverzüglich 
bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annnahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der 
Annahmeerklärung verbunden werden. 
(3) AquaHobby Fischfutterhandel ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang 
bei AquaHobby Fischfutterhandel anzunehmen. AquaHobby Fischfutterhandel ist berechtigt, die Annahme der Bestellung – etwa nach 
Prüfung der Bonität des Kunden – abzulehnen. 
(4) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur 
teilweise zu leisten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung wird der Kunde unverzüglich informiert. 
Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
(5) Der Vertragstext wird von AquaHobby Fischfutterhandel gespeichert und wird dem Kunden nebst rechtswirksam einbezogenen AGB per 
E-Mail nach Vertragsschluss zugesandt. 
 
§ 4 Durchführung des Vertrages 
 
(1) Bearbeitung von Bestellungen 
AquaHobby Fischfutterhandel wird dem Kunden unverzüglich die Bestellung per E-Mail den Eingang der Bestellung bestätigen. 
AquaHobby Fischfutterhandel wird Bestellungen innerhalb von 3 Werktagen bearbeiten und dem Kunden mitteilen, ob die gewünschten 
Produkte verfügbar sind. 
(2) Auslieferung 
a) Soweit die bestellten Produkte verfügbar sind, wird AquaHobby Fischfutterhandel diese innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der 
Bestellung ausliefern.  
b) Bei Frostfutterartikel erfolgt der Versand nur Mittwochs. Der Versand von Frostfutter erfolgt in Styroporboxen mit Trockeneis. 
c) Selbstabholung ist nur nach vorheriger Terminsvereinbarung möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden sollte der Kunde die Bestellung 
vorher aufgeben. 
 
§ 5 Gefahrübergang 
 
(1) Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, 
beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Versandbeauftragten von AquaHobby Fischfutterhandel, spätestens jedoch mit 
Verlassen des Werkes oder des Lagers, auf den Käufer unabhängig davon über, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die 
Frachtkosten trägt. 
 (2) Die Gewährleistungsansprüche eines Wiederverkäufers (Unternehmer) setzen voraus, dass dieser seiner nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheitspflicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei einer Verletzung der Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheitspflicht gelten die Produkte in Anlehnung des betreffenden Mangels als genehmigt. 
 
§ 6 Zahlungsbedingungen 
(1) AquaHobby Fischfutterhandel stellt dem Kunden für die bestellte Ware eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung der Ware ausgehändigt 
wird. Die Zahlung erfolgt per Überweisung, Bankeinzug, in bar oder per Nachnahme. Bei Nachnahme fallen zusätzlich 8,95 € 
Nachnahmegebühren des Paketdienstes an.  
(2) Erstbestellungen von Neukunden werden ausschließlich per Vorkasse durch Überweisung ausgeliefert. Bestellungen aus dem Ausland 
werden nur gegen Vorkasse ausgeführt. Die Lieferung erfolgt in diesen Fällen erst nach Zahlungseingang. 
(3) Bei Lieferung gegen Rechnung sind alle Rechnungsbeträge zahlbar innerhalb von 14 Tage nach Lieferung. Bei Bankeinzug wird der 
Rechnungsbetrag nach der Rechnungsstellung per Lastschrift eingezogen. Kann die Lastschrift nicht eingelöst werden, trägt der Kunde die 
Kosten der Rücklastschrift von derzeit 10,00 €. 
(4) Preise auf der Rechnung sind stets Nettopreise exklusive Mehrwertsteuer (ab Werk). 
(5) Bei Zahlungsverzug ist der Kunde, der Verbraucher ist, verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz an 
AquaHobby Fischfutterhandel zu bezahlen, es sei denn, dass AquaHobby Fischfutterhandel einen höheren Zinssatz nachweisen kann. Bei 
Kunden, die Unternehmer sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass der Verzugszinssatz 8 % über dem Basiszinssatz beträgt. 
(6) Der Kunde hat ein Aufrechnungsrecht nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch AquaHobby 
Fischfutterhandel anerkannt wurden. 
 
 



§ 7 Gewährleistung 
(1) Die Gewährleistung des Anbieters richtet sich nach §§ 433 ff. BGB. 
(2) Mangelhafte Produkte wird der Kunde AquaHobby Fischfutterhandel auf Kosten von AquaHobby Fischfutterhandel übersenden. 
(3) Unternehmer müssen AquaHobby Fischfutterhandel offensichtliche Mängel der gelieferten Ware innerhalb von zwei Wochen schriftlich 
anzeigen. Mängel, die im Rahmen der beschriebenen ordnungsgemäßen Untersuchung nicht feststellbar sind, müssen innerhalb von zwei 
Wochen nach Entdeckung ebenfalls schriftlich gerügt werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Bei einer Verletzung 
der Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die Produkte in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt. 
(4) Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen eines Mangels zwei Jahre, bei gebrauchten Sachen ein Jahr, ab 
Ablieferung.  
(5) Im unternehmerischen Geschäftsverkehr ist die Gewährleistung für neue und gebrauchte Waren auf ein Jahr begrenzt und AquaHobby 
Fischfutterhandel ist berechtigt, das Produkt nach seiner Wahl zu reparieren oder kostenfreien Ersatz zu stellen 
 
§ 8 Haftung 
(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit, einschl. auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Soweit uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 
 (2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen im Übrigen sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem 
Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorsehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut 
hat und auch vertrauen durfte. 
(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(4) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes gilt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
 
§ 9 Höhere Gewalt 
(1) Für den Fall, dass AquaHobby Fischfutterhandel die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt (insbesondere Krieg, 
Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist sie für die Dauer der Hinderung von ihren Leistungspflichten befreit. 
(2) Ist AquaHobby Fischfutterhandel die Ausführung der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als einen Monat aufgrund höherer 
Gewalt unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
 
§ 10 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bei Verträgen mit Verbrauchern behält sich AquaHobby Fischfutterhandel  das Eigentum an den Waren bis zur vollständigen Bezahlung 
vor.  
(2) Bei Verträgen mit Unternehmern behält sich AquaHobby Fischfutterhandel das Eigentum an den Waren bis zur vollständigen Bezahlung 
aller zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später entstehender Forderungen aus diesem Vertragsverhältnis vor; bei Bezahlung durch 
Scheck bis zu deren Einlösung.  
(3) Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei AquaHobby Fischfutterhandel . 
(4) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde 
diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. 
(5) Bei Pfändungen oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich auf das Eigentum von 
AquaHobby Fischfutterhandel hinzuweisen. Weiterhin ist der Kunde verpflichtet, AquaHobby Fischfutterhandel unverzüglich telefonisch 
oder per Fax zu informieren sowie bei telefonischer Information nachfolgend schriftlich zu unterrichten. 
(6) Ist der Kunde Unternehmer, ist er berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterzuveräußern. Er tritt AquaHobby 
Fischfutterhandel bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen den Dritten 
erwachsen. AquaHobby Fischfutterhandel  nimmt die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung 
berechtigt. AquaHobby Fischfutterhandel behält sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 
(7) Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des Kunden sowie bei einer erheblichen Verletzung von Sorgfalts- oder Obhutspflichten gilt die 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch AquaHobby Fischfutterhandel nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, AquaHobby 
Fischfutterhandel teilt dies dem Kunden ausdrücklich mit. 
 
§ 11 Datenschutz 
AquaHobby Fischfutterhandel wird sämtliche datenschutzrechtliche Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des 
Teledienstedatenschutzgesetzes, beachten. 
 
§ 12 Schlussbestimmungen 
(1) Vertragssprache ist Deutsch. 
(2) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder werden, so bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam. AquaHobby 
Fischfutterhandel und der Kunde werden die nichtige Bestimmung durch eine solche wirksame ersetzen, die dem Willen der Vertragspartner 
wirtschaftlich am nächsten kommt. 
(3) Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die Anwendung des Rechts der 
Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese 
Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
(4) Sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, wird für sämtliche Streitigkeiten, die im Rahmen der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses entstehen, der Sitz von 
AquaHobby Fischfutterhandel als Gerichtsstand vereinbart.  
  
 
§13. Verpackungsrücknahme, Entsorgung und Umweltschutz 
 
Verpackungen und Füllmaterialien, welche an den gewerblichen Kunden (Unternehmer) verkauft werden und die nicht das Zeichen eines 
Systems der flächendeckenden Entsorgung (wie zum Beispiel dem "Grünen Punkt" der Duals System Deutschland AG) tragen, sind nicht 
von AquaHobby im Dualen System registriert und müssen vom Kunden selbst entsorgt, oder vor einer Wiederverwendung im Dualen 
System registriert werden. 
 
Stand: 01.01.2009 


